
rezirkshaupteannschaft
Kfstein 

Zahl IV - 2,14o2oo 

Kufstrlin, den 2G.November 1948 

An alle 
kirgermeistenmter des Bezirkes 

Kufstein  

Betrifft: 

Anlagen I  

Einm lige Beihilfe zur Winterbevorratung 1548 
und Abschlagszahlung aus Anlaß des Lohn- und Preis- 
abkommens v. Sept. 194e  
ti  

Anliegend wird Abschrift der Verfügung des Amtes der 
Tiroler Landesregierung vom 2.11.3.9411 und 1o.11.1948, Zl. Va-
1/I-2o5/2-1948 und Va 1/I-195/2-l943 zur Kenntnisnahme übersandt. 

Soweit der Personenkreis, der Anspruch auf diese Sonder-
beihilfe und der Abschlagszqhlung hat, nach den ha. Aktenunter- 
lagen erfaßt werden konnte, ist die Berechnung schon erfolgt. 

Welche Personen hievon betroffen sind, seht aus bei-
liegender Unte,-stützungsliste bervor, 

Um diesen Unterstützungsempr'ngern die Winterbevorratung 
zu ermöglichen, Werden die Bürgermeisterämter ersucht, die Sonder-
beihilfe  =role  die Abschlagszahlung entsprechend der Unterstützungs-
liste umgehend zur Auszahlung zu bringen. 

Die Nachweisungen sind bis spätestens lo.1.1949 anher 
einzusenden. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

vt?it attone 

Von der Bezirk'shauptmannschaft: 
gez.Dr. Wallnöfer 

 

Gemi. Ebbs• 

7212-ke 	1113naii271 

,iiipianzi am.  	- 



Amt 
der Tiroler Landesregierung 

Va 1 I - 195, 2-1948 
Innsbruck, am lo.Nevember 1944 

An dio 
Bezirksauptmannschaften in Tirol 

und 
den Stadtm3gistr,rit in Innsbruck 

Betrifftl,  öffentliche Fürsorge; einmalige Sonderbeihilfe zur 
Winterbevorratung 1948 

Die Tiroler Landosregierung  at  mit lhosehluss  vats  
5.Nov.1948  gem.  § 12 (1) FV festgesetzt, daß den in der.iftent-
lichon Fürsorge betreuten Empf,ngern laufender ersorgeunter-
stützung (offene Fürsorge) von ihrem zust,:tdigen Pirsorgover-
l-ande zur Erleichterung der Winterbevorratung zusitzliok zur 
Fürsorgeunterstitzung eine ausserordentliche einmaligo  s.ndsp-
heihilfe_zu gewähren ist, sofern der Unterstützungsempfänger 
nicht neben der Fürsorgeunterstützung enrechnungsfreie Einkünfie, 
hat, deren Mc,nat-betrlg die in  Bet-,acht kommende SonderbeibI1f9 
mindestens erreicht. 

Das Ausmr,s., der 8)nderbeihi1fe betragt für den 
, 	7  

tint  rstutzungcempf.ngar und jedes m1tunt2rstütate Pamilien-
mitglied  8 25.-,  die Aufwendung ist von den zustLneigen lilr-
sorgr3vorb.nden zu tragen. 

Hinsichtlich der Empfänger von Tuberkulosebilfe wird 
Mitteilung ergehen in welchen FEllen diese Beibilfe nuezu-
zahlen ist. 

Hilfsbedürftigen, denen für den oban liezeichneten 
Zweck eine Sonderbeihilfc in dieSem RhD  beroits gewähist wurde, 
ist_dlase_ontsrrrch41-1 -n7,1rechnenc  

Vom Amt der Tireler Mandesregieesngf 
,gez.  Dr.  Newesely 

Abschriftlich 
an alle 
Gemeindeämter 
des 14,3zirkasKufstein  

zur Kenntnisnahme. 

BezirkshauptmennPehaft 
Kufstoin  

Für die Richtigkeit 
der Aljsfertigung: 

Z...,9„4>  (id  

leufst4n, den 23•ellyeeb9r  lee  
im Auftrages 	- 

Soz.Dre ehll4e0 
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Amt der Tiroler Landesregierung 	 Innsbruck, am 2.Nov.1948 

Va 1/I - 2:)5/2 - 1948 

An die 
Bazirkshauptmannschaften in Tirol 

und 
den'Stadtmagistrat in Innsbruck 

Betrifft: Abschlagsl'eise Zuwendung an Fürsorgeempanger aus 
Anlaß des Lohn- und Preisabkommens vom Sept. 1948 

Die Tirol Landesregierun{; hat  gem.  § 12 F.E.V. be-
schlossen: 

Den in öffener Pürsorge unterstützten Personen ist von dth 
Fürsorgeträgern aus Anlaß des Abkommens über die Lohn- und 44reis-
regelung vom September 1948  be  zw. ---Züilf-Aiiie-rdli-für-  die ab 11.0kt . 
1943 eingetretene-  2rbiserhöhung bei einigen Lebensmitteln (Fleisch, 
Molkereiprodukte) eine Abschl,)gszahlung zum laufenden Unterstüt-
zungsbetrage flüssig zu machen. 

Diese Abschlagszahlung beträgt pro Oktober 1948 für  Er-
w9.chsene monatlich S  lo.-  je Kopf und für mitunterstüta7 Kinder 
monatlich je 15.-, ab nvember 194-8 für Erwachsene monatliche 
	 und fütnnt7=TEU inder monatlich je A 23.-; sie ist 
jedoch nur an 'ene Fürsorgeempfänger auszuzahlnk  welcne nicht auf 
Grund eines ensions- oder Rentenbezuges, eines Krankengeldbezuges 
oder als Arbeitnehmer eine für den gleichen Zweck bestimmte Zahlung 
(Ernährungszulage, Kinderzulage) erhalten oder erhalten können. 

Die Leistung dieser Zuwendungen belastet jenen Fürsorge.. 
trtger, der den Aufwand für die laufende Unterstützung zu tragen  
hats  die Zuwendung für die mitunterstützten Kinder (Kinderzulage) 
ist abschls.gsweise auf die allfäll. aus Bündesmitteln zu zahlende 
Kinderzulage zu leisten. Ubse Kinderzulagen sind wegen Erstatun  
durch den Bund gesondeeevident zu führen. 

Die Empfänger sind darauf zu verweisen, daß diese Zu-
wendung nur einmal ( d.h. nur von einer Zahistelle ) empfangen 
werden dä7=Tgaunrechtmäßig  empfanene BetrUp unter allen  
Umständen erstattet werrien-Tairssen. Insbesondere bei Kinderzu-
IUgen ist daraui zu chten, daß diese je KiW nur einmal g ge-
zahlt werden: sofern z.B. der unterhaltspflichtige Kindesvater 
die Kinderzulage erhält oder erhalten kann, darf sie nicht noch 
einmal (Bezw, daneben) zum Pflegegeld aus Fürsorgemitteln ge-
zahlt werden, 

Für die Landesregierung: 
• gez.Hüttenberger 

Landeshauptmannstellvertreter 

Bezirkshauptmannschft 
Kufste in Kufstein, den 23,November1.948- 

Abschriftlich 
an alle 
Gemeinden des BezirkesKufstein 

zur Kenntnisnahme. 
F.d R,d.A. 	

Von der Bezirkshauptmannschaft 
r.,..f./DA.,  • 	 gez.Dr. WaMhöfer 
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